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Regierungspräsidium Darmstadt  Wiesbaden, den 12. März 2015 

Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden 

IV/WI 41.1 79b 14.05 – 414-005 HQS Wiesbaden 

 

Heilquellenschutzgebiet für sechs staatlich anerkannte Heilquellen der Landeshauptstadt 
Wiesbaden: 

Kochbrunnen 

Große Adlerquelle (Adlerquelle I) 

Kleine Adlerquelle (Adlerquelle II) 

Salmquelle 

Schützenhofquelle 

Faulbrunnen 

Die Wiesbadener Heilquellen 

Wiesbaden ist eines der ältesten Kurbäder Europas. Von seinen ehemals 27 Thermal- und 

Mineralquellen fließen heute noch 16. Für die sechs wichtigsten und größten Quellen 

(Kochbrunnen, Große und Kleine Adlerquelle, Salmquelle, Schützenhofquelle und 

Faulbrunnen), die eine staatliche Anerkennung als Heilquelle besitzen, wird ein 

Heilquellenschutzgebiet festgesetzt. Dabei werden qualitative Schutzzonen (Schutz vor 

hygienischen und qualitativen Gefährdungen) sowie quantitative Schutzzonen (Schutz vor 

mengenmäßiger Überbeanspruchung) ausgewiesen. Dadurch werden die Quellen gegen 

Einwirkungen auf ihre hygienische Beschaffenheit, ihre chemische Zusammensetzung, ihre 

physikalischen Eigenschaften und auf ihre Ergiebigkeit geschützt. 

Heilquellen haben eine therapeutische Wirkung aufgrund ihrer individuellen 

Zusammensetzung. Das Wasser der Quellen wird vielfältig genutzt: Es gibt in Wiesbaden 

zwei städtische Thermalschwimmbäder, das Heilwasser speist vier Trinkstellen und den 

Kochbrunnenspringer, es wird für Anwendungen im Spabereich von zwei Grandhotels 

genutzt und versorgt mehrere Gebäude in der Innenstadt mit Heizwärme.  

Verfahrensablauf 

Der Verordnungstext und die dazugehörigen Unterlagen liegen zwei Monate (vom 15. April 

2015 bis zum 15. Juni 2015) bei den betroffenen Kommunen (Landeshauptstadt Wiesbaden, 

Taunusstein, Niedernhausen, Walluf, Eltville am Rhein und Schlangenbad) öffentlich aus. In 

dieser Zeit kann von jedem Bürger/jeder Bürgerin Einsicht in die Unterlagen genommen 

werden. Bis zum 15. Juli 2015 können Einwände und Bedenken bei den betroffenen 

Kommunen und bei der Festsetzungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung 

Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden) eingereicht 

werden. Anschließend kann das Regierungspräsidium den Verordnungstext überarbeiten 

und Bedenken und Anregungen der Einwender berücksichtigen. Wenn sehr viele 

Stellungnahmen eingehen, kann die Behörde einen Erörterungstermin anberaumen, bei 

dem die Einwender ihre Bedenken und Anregungen mit dem Regierungspräsidium 

besprechen können. Nach der Beteiligung der Öffentlichkeit und Abwägung durch die 

Behörde, wird das Heilquellenschutzgebiet durch Erlass einer Rechtsverordnung festgesetzt. 

Die Festsetzung wird im Staatsanzeiger des Landes Hessens verkündet und ist dann bindend.  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kurort
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermalquelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Mineralquelle
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Nutzung der Heilquellen 

Das Thermalwasser in Wiesbaden zählt mit Temperaturen von bis zu 70 °C zu den heißesten 

Thermalwässern in Europa und wird schon seit der Römerzeit zu Badezwecken genutzt. Seine 

Blüte als Kurstadt erfährt Wiesbaden zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals führte 

Wiesbaden das Attribut „Weltkurstadt“. Wiesbaden hatte zahlreiche Hotelpaläste und 

Rheumatiker und Gichtkranke versuchten mit Badekuren zu genesen. Das Wasser wurde für 

die Befeuchtung der Atemorgane inhaliert und zur Förderung der Verdauung getrunken.  

Heutzutage erklärt sich die wohltuende Wirkung des Thermalwassers folgendermaßen: 

Baden im warmen Wasser ist angenehm, Auftrieb fördernd und wirkt entspannend. Es 

erleichtert die Gymnastik- und Bewegungsübungen von Patienten, fördert die Linderung und 

Heilung von Erkrankungen des Bewegungsapparates und unterstützt die Nachbehandlung 

von Knochenbrüchen. Badekuren sind geeignet bei Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, 

bei Schmerzen im Kreuz- und Schulterbereich, bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, 

bei Hautkrankheiten und bei neurovegetativen Störungen des Kleinen Beckens. Eine 

Inhalation von Heilwasser ist als Therapieform geeignet bei Katarrhen der Luftwege, 

chronischen Entzündungen der Schleimhäute und Nebenhöhlen und bei chronischer 

Heiserkeit. Als Trinkkur ist das Heilwasser geeignet, wenn funktionelle Störungen im Magen-

Dünndarmbereich vorliegen, bei nahrungsbedingten Natrium- und Flüssigkeitsdefiziten, bei 

Kreislaufregulationsstörungen, bei Kalzium-Mangelerscheinungen und bei Osteoporose. 

Die therapeutische Wirksamkeit des Heilwassers aus den Quellen Kochbrunnen, Große 

Adlerquelle, Salmquelle und Schützenhofquelle wurde 2008 durch ein balneologisches 

Gutachten der Medizinischen Hochschule Hannover bestätigt. 

Nach den Begriffsbestimmungen des Deutschen Heilbäderverbands werden der 

Kochbrunnen, die Salmquelle, die Große und Kleine Adlerquelle, sowie die 

Schützenhofquelle als Natrium-Chlorid-Therme bezeichnet. Auf Grund der geringeren 

Temperatur (< 18 °C) wird der Faulbrunnen als Natrium-Chlorid-Wasser bezeichnet.  

Das Wasser aus den Heilquellen ist an folgenden Stellen für Trinkkuren und zu 

Inhalationszwecken zugänglich: Das Heilwasser aus dem Kochbrunnen fließt in die Trinkstelle 

im Kochbrunnenpavillon am Kranzplatz. Das Wasser aus der Salmquelle und der 

Schützenhofquelle fließt zusammen in die Trinkstelle im Kaiser-Friedrich-Bad und zur 

Schützenhoftrinkstelle in der Langgasse. Das Wasser aus der Kleinen und Großen 

Adlerquelle fließt zur Trinkstelle Bäckerbrunnen in der Grabenstraße. Das Wasser des 

Faulbrunnens wird erst nach Abschluss der Bauarbeiten am Platz der Deutschen Einheit in 

einer neu gestalteten Trinkstelle zugänglich sein. Diese wird voraussichtlich 2015 

fertiggestellt. Badekuren im Heilwasser sind in den beiden städtischen Schwimmbädern 

Kaiser-Friedrich-Therme und Thermalbad Aukammtal möglich, sowie in den Spabereichen 

der Hotels Nassauer Hof und Radisson BLU Schwarzer Bock. 
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Ergebnisse Heilwasseranalyse 2009/2010 

Die Heilquellen weisen eine Temperatur zwischen 18 und 67 °C auf. Die elektrische 

Leitfähigkeit liegt bei über 8.000 µS/cm. Insgesamt ist in jedem Liter zwischen vier und acht 

Gramm Salz gelöst. Neben Natriumchlorid enthält das Wasser nennenswerte Mengen an 

Calcium, Kalium und Magnesium. 

 
Koch-
brunnen 

Große 
Adler-
quelle 

Kleine 
Adler-
quelle 

Salm-
quelle 

Schützen-
hof- 
quelle 

Faul-
brunnen 

Trink-
wasser 
Wiesb. 

Temperatur [°C] 66,3 65,5 65,5 65,2 49,1 17,6 9,5 

el. Leitfk. [µS/cm] 13.100 13.200 12.900 13.100 10.500 8.680 147 

Kationen  [mg/l]        

Ammonium    5,99 6,01 4,52 5,98 4,58 2,45 < 0,026 

Lithium  3,50 3,60 3,10 3,54 4,35 2,93  

Natrium 2.600 2.600 2.500 2.650 2.010 1.450 3,45 

Kalium 94 93 95 80 83 75 0,65 

Magnesium  45 45 45 42 31,7 31 4,35 

Calcium  337 337 331 341 293 253 18,6 

Strontium  13,3 13,7 12,9 13,8 12,6 9,78  

Barium  0,82 0,77 0,73 0,83 0,45 0,17  

Mangan  0,60 0,60 0,57 0,58 0,32 0,27 < 0,0010 

Eisen (Fe2+)  2,77 2,79 2,62 2,91 1,39 0,90 0,015 

Anionen [mg/l]        

Hydrogencarbonat 563 558 560 561 375 353 59,5 

Fluorid  0,62 0,63 0,43 0,59 0,73 0,48 < 0,1 

Chlorid  4430 4530 4570 4710 3540 2730 5,36 

Bromid  4,15 3,83 3,25 4,38 3,28 2,42  

Iodit  0,040 0,030 0,034 0,030 0,040 0,015  

Sulfat  67,4 66,1 65,2 64,7 111 97,6 8,8 

Arsen  0,120 0,110 0,130 0,120 0,083 0,065 < 0,0005 

Hydrogenarsenat  0,22 0,21 0,23 0,22 0,16 0,12  

Silicium  n.a. n.a. 34,7 n.a. 25,3 31,4 4,38 

Kieselsäure (SiO2)  n.a. n.a. 74,2 n.a. 54,1 67,2 9,36 

Sauerstoff  1,2 1,9 1,4 1,3 1,3 0,6 11,2 

Kohlenstoffdioxid 
(CO2-frei)  

444,4 396,1 376,8 476,5 275 175,2 < 0,9 

Stickstoff [Vol %] 31 21,7 n.a. 28,7 29 n.a.  
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Beschreibung des künftigen Schutzgebietes 

Das HLUG schlägt in seinem Gutachten vom 31.03.2014 für die Heilquellen die qualitativen 

Schutzzonen II und III mit insgesamt ca. 0,5 km2 und die quantitativen Schutzzonen A1 bis A3 

und B1 bis B4 mit insgesamt ca. 157 km2 mit folgenden Zonenunterteilungen vor: 

        

 Bild: Qualitative Schutzzonen II und III Bild: Quantitative Schutzzonen A1 bis A3 und B1 bis B4 

Da die sechs Heilquellen im innerstädtischen, dicht bebauten Bereich liegen, ergibt sich für 

sie eine Vielzahl an konkreten und abstrakten Gefährdungen. Dabei wird zwischen einer 

qualitativen und quantitativen Gefährdung unterschieden, für die auch unterschiedliche 

Schutzzonen ausgewiesen werden. Beim qualitativen Schutz (Zonen II und III) soll eine 

chemische und hygienische Verunreinigung verhindert werden. Durch die 

Schutzgebietsausweisung werden folgende Nutzungen in den qualitativen Zonen 

eingeschränkt: der Umgang mit wassergefährdenden und radioaktiven Stoffen, Eingriffe in 

den Untergrund, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, der Umgang mit Abfällen und 

Eingriffe in das Grundwasser. Beim quantitativen Schutz (Zonen A und B) soll gewährleistet 

werden, dass das Fließsystem, die Ergiebigkeit und die natürlichen Konzentrationen der 

Heilquellen nicht beeinträchtigt werden. Durch die Schutzgebietsausweisung werden 

folgende Nutzungen in den quantitativen Zonen eingeschränkt: Bautätigkeiten, Bohrungen, 

Grundwasserentnahme, die Nutzung von Erdwärme und Bergbau.  

 


